
Begründung 

zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 
"Dyc kho ff/ St rot me i er" der Gerne in de Sa erbec k 

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat. beschlossen, den Bebauungsplan 
Nr. 10 "Dyckhoff/Strotmeier" vereinfacht zu ändern. . . 

Mit dieser Änderung werden lediglich die überbaubaren ·Flächen des 
Grundstückes Flst. 1163 sowie des .Grundstückes östlich des Eih
mündungsbereiches der Planstraße/K 2 geringfügig erweitert und · 
das Pflanzangebot im Grundstücksbereich entland der K 2 zurückge
nommen. 

Im übrigen gelten alle Festset~ungen des genehmigten Bebauungs
planes. 

~us planeri~cher Sicht wird die geringfügige Erweiterung der 
überbaubaren Fläche begrüßt, da nur so eine zweckmäßige An
ordnung der Baukörper auf den Grundstücken unter Berücksichtigung 
der durchgeführten Grundstücksteilungen möglich ist. Im Rahmen 
der Detailplanung zum Rückbau der K 2 werden alle Möglichkeiten zur 
Durchgrün~ng des Straßenraumes wahrgenommen, so daß auf die Fest
setzung des Pflanzgebotes zur K 2 verzichtet werden kann. 

Eine Beeinträchtigung der Fahr- und Sichtverhältnisse im Ein-, 
mündungsbereich der Planstraße in die K 2 wird nicht hervor-
gerü fen, da das in ·Abstimmung mit· dem Kreisstraßenbauamt 
festgesetzte Si~htrlreieck den überbaubaren Bereich nicht berührt. 

Die Detailplanung sowie Ausführung für den Einmündungsbereich der 
Planstraße in die K 2 wird seitens der Gemeinde rechtzeitig mit 
dem Kreisstraßenbauamt abgestimmt. 

Hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Strom sowie der wasser
uhd abfallwirtschaftlichen Ent~orgun~ entstehen keine Änderungen. 

Bau- und Bodendenkmäler werden durch diese Bebauun~splanän~erung 
nicht berührt. 

Altlasten, Altablagerungen und Altstandorte sind' für den Änderungs
bereich nicht bekannt. 

Durch diese Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht be
rührt. 

Aufgestellt im Mai 1991 
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